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Gemeinsame Obsorge? Aber ja, aber ernsthaft. Und richtig. Von Anfang an. Wir brauchen Halbe-halbe in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Frauen- und die Justizministerin könnten die Obsorgereform für eine mutige, weitblickende Offensive nützen.
Vor einigen Wochen habe ich hier geschrieben: Wer nachts für das Kind aufsteht, soll auch anschaffen dürfen. Darauf gab es sehr viele Reaktionen. Viele, die zustimmten, und viele, die widersprachen, gingen davon aus, ich hätte damit die Frauen gemeint. Hm, nein. Hatte ich nicht. Es mag traditionell denkende Menschen irritieren, aber ich bin tatsächlich fest überzeugt, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, das Frauen prinzipiell, „von Natur aus“, zu besseren Eltern macht als Männer.
Konsequenterweise brauchen wir ein Familienrecht, das Frauen und Männer völlig gleich behandelt. Dass ein unverheirateter Vater die Obsorge für sein Kind gar nicht erst beantragen kann, wenn die Mutter das nicht will, ist unfair und gehört geändert.
Gleichzeitig allerdings müssen wir den Begriff „gemeinsame Obsorge“ neu definieren. Und zwar in die Richtung, dass sich zwei Menschen verpflichten, ihren Kindern dauerhaft als gleichwertige Bezugspersonen zur Verfügung zu stehen. Sie müssen annähernd gleich viel Zeit und Energie in die Erziehung einbringen. Sie müssen bereit sein, Karenzzeiten, Einkommenseinbußen, Teilzeitphasen, Pflegeurlaub gleichberechtigt aufzuteilen, und den Haushalt gleich dazu.
Salopp formuliert: Wenn beide anschaffen wollen, müssen beide abwechselnd aufstehen. Für diese Art gemeinsame Obsorge muss man nicht (mehr) verheiratet sein. Es ist zwar von Vorteil, wenn Mutter und Vater einander mögen, aber zwingend notwendig ist eine intakte Liebesbeziehung nicht. Sie könnten ebenso in einer Art Wohngemeinschaft wohnen. Wenn die Umstände stimmen und Kinder größer sind, sollten auch verschiedene Formen der Doppelresidenz möglich sein.
Fest steht bloß, dass eine Scheidung der schlechtestmögliche Zeitpunkt ist, um damit anzufangen. Wer gleichberechtigte Sorge von Anfang an geübt hat, tut sich im Trennungsfall wesentlich leichter. Es gibt weniger ökonomische Abhängigkeit. Weniger Grund für Machtkämpfe. Und, das Wichtigste: Ein Kind, das eine gleich starke Beziehung zu beiden Elternteilen hat, wird von sich aus einfordern, dass ihm beide erhalten bleiben.
Was hält die Justiz- und die Frauenministerin eigentlich davon ab, die Obsorgereform in eine groß angelegte Offensive einzubetten, die Halbe-halbe endlich zum Leitprinzip im gesellschaftlichen Alltag macht? Diese Offensive müsste Betriebe dazu bringen, Vaterschaft und Beruf besser vereinbar zu machen – mit Argumenten, Anreizen, Druck.

Der öffentliche Dienst könnte sofort mit gutem Beispiel vorangehen. Das Steuerrecht muss qualifizierte Teilzeit belohnen und Überstunden bestrafen. Und selbstverständlich gehört das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern schleunigst beseitigt, damit sich Gleichberechtigung im Einzelfall finanziell ausgeht.

Wenn sich gleichberechtigte Elternschaft als Norm durchsetzte, wäre allen gedient: den Vätern, die Verantwortung übernehmen, und den Müttern, die Versorgungspflichten abgeben wollen. Den Kindern, denen zwei gleichwertige Bezugspersonen guttun. Und dem Staat, der seltener finanziell einspringen muss, wenn Eltern weniger voneinander abhängig sind.
Die Ministerinnen hätten da viel zu tun. Sie brauchten Mut, Konfliktfähigkeit, Visionen und einen langen Atem. Aber vielleicht haben sie den ja?

Sybille Hamann in der Tageszeitung „Die Presse“ Reaktionen senden Sie bitte direkt an: debatte

 HYPERLINK "mailto:debatte@diepresse.com" @diepresse.com
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/645937/Gemeinsame-Obsorge-Aber-ja-aber-ernsthaft-Und-richtig-Von-Anfang-an 
Siehe dazu auch:

· Obsorge: Nach dem Auto auch über Kinder einig werden (13.03.2011)
· Scheidung: Gemeinsame Obsorge soll aufrecht bleiben (24.02.2011)
· Ledige Väter diskriminiert: EGMR-Urteil gegen Österreich (03.02.2011)
· Obsorge: Menschenrechtsgerichtshof verurteilt Österreich (03.02.2011)
„Ein Kampf der Geschlechter ist entbehrlich“ - Neuregelung der Obsorge ist eine Chance, wenn es gelingt, den Blick auf das Kind zu fokussieren. 

Ronald Escher 

Morgen, Donnerstag, kommt es zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (ÖVP) und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) zur Frage, wie es bei der Reform des Familienrechts, besonders bei den „heißen“ Themen Obsorge nach der Scheidung und Besuchsrecht, weitergeht. Die Geister scheiden sich derzeit an der Frage, ob künftig die gemeinsame Obsorge Priorität haben soll, was Heinisch-Hosek als „Automatismus“ versteht (Box). 

Wird sich in der Praxis wirklich so viel für die Gerichte ändern? Wird die neue Regelung tatsächlich „deeskalierend“ wirken? Die SN sprachen mit Doris Täubel-Weinreich, Richterin am Bezirksgericht Wien-Innere Stadt und Vorsitzende der Fachgruppe Familienrichter in der Richtervereinigung, über dieses Thema:

SN: Können sich die Familienrichter mit der Idee einer künftigen „automatischen“ gemeinsamen Obsorge anfreunden?
Täubel-Weinreich: Ich halte den Begriff „Automatik“ für verfehlt, wenn es um das Kind geht. Da soll nichts „automatisch“ sein, da soll es immer eine Prüfung geben. 

Per Gesetz soll es künftig eine Empfehlung geben, wonach die gemeinsame Obsorge aufrecht bleibt, wenn nicht das Kindeswohl etwas anderes verlangt. Das heißt konkret: Der Richter kann auch dann noch sagen, „die gemeinsame Obsorge bleibt aufrecht“, wenn sich eine der Streitparteien dagegen ausspricht.

Das wollen wir Richter auch, weil der Entzug der Obsorge durch einen der Ex-Partner manchmal als Druckmittel verwendet wird. Das ist aus Sicht der Richter nicht zufriedenstellend.

SN: Was wird sich in der Praxis ändern?Wenn Frau Huber die ursprünglich vereinbarte gemeinsam Obsorge nicht mehr will, kann Herr Huber seinerseits den Zuspruch der Obsorge beantragen, und zur Lösung dieser Frage muss der Richter das Kindeswohl ermitteln . . .
Täubel-Weinreich: So ist es. Es wird ein psychologisches Gutachten eingeholt, und in der Folge gibt es eine richterliche Entscheidung für den einen oder anderen. 

Aber ich glaube, viele Väter, die sich von der neuen Lösung viel erwarten, werden enttäuscht sein. Denn bei hoch eskalierten Streitigkeiten wird es wohl kein Gericht geben, dass in solchen Fällen meint, eine gemeinsame Obsorge könne im Interesse des Kindes liegen. Solche eskalierten Fälle wird man auch mit der durchaus begrüßenswerten Absicht der gemeinsamen Obsorge nicht anders lösen können.

SN: Wozu dann das ganze Procedere, wenn künftig, wie jetzt auch, im konkreten Härtefall das Kindeswohl geprüft werden muss?
Täubel-Weinreich: Künftig könnte der Richter sagen: Die Vorwürfe, die einer der Partner vorbringt, wonach durch eine Obsorge beim anderen das Kindeswohl gefährdet sei, scheinen nicht so dramatisch, dass man die gemeinsame Obsorge nicht aufrecht erhalten kann. Dann bleibt sie aufrecht, auch gegen den Willen eines der beiden Elternteile. Die gemeinsame Obsorge ist die erste Option. 

Den Streit mindernd könnte allerdings wirken, dass das Gericht festlegt, wo der Hauptaufenthalt des Kindes ist. Gerade dieser Punkt ist ja oft strittig. Ist dies ausgeräumt, könnte die gemeinsame Obsorge aufrecht bleiben.

Nach der bisherigen Rechtslage ist es schon zu einfach: Ohne Angabe von Gründen kann ein Antrag auf Obsorge gestellt werden. Derjenige, der sich die besten Chancen ausrechnet, kann sich auch „mächtiger“ fühlen. Wenn das künftig nicht mehr so klar ist, könnte es sein, dass keine der Streitparteien mehr so selbstsicher sein kann und das abbauend auf den Konflikt wirkt. Es wird solche und solche Fälle geben, das muss man sich anschauen. Aus Sicht der Kinder finde ich es jedenfalls gut, dass man diese Option dann künftig auch prüfen kann.

SN: Ist die neue Regelung für alle Formen der Scheidung anwendbar?
Täubel-Weinreich: Ja, für einvernehmliche und für strittige. Die oft ins Treffen geführte Zahl von „nur“ zehn Prozent der Fälle, wo die Scheidung strittig ist, hat mit der Zahl, wie viele Kinder von so einer Neuregelung betroffen sind, gar nichts zu tun. Denn unter strittige Scheidungen fallen ja auch Personen, die gar keine oder volljährige Kinder haben. 

SN: Sie sind seit 13 Jahren als Richterin mit Scheidungsfällen befasst. Glauben Sie, dass die neue Regelung mehr „Zugkraft“ in Richtung einer „Selbstbesinnung“ bei wild streitenden Eltern hat?
Täubel-Weinreich: Ich glaube, dass die breite Diskussion, die derzeit in der Öffentlichkeit geführt wird, sehr zu begrüßen ist. Stärker zu betonen, dass es Kindern bei der Scheidung der Eltern nicht gut geht, könnte doch zur Folge haben, dass die streitenden Parteien nicht total auf Konfrontation gehen. Ein Gesetz ist hier sozusagen ein „Bewusstseinsmacher“. Aber eine große Anzahl an hoch strittigen Fällen wird immer noch übrig bleiben. 

SN: Also könnte der psychologische Appell des Gesetzes in diesem Fall wichtiger sein als seine Buchstaben?
Täubel-Weinreich: Das ist zu hoffen. Es wäre schade, würde die Diskussion weiter in die Richtung gehen: Väter gegen Mütter. Derzeit steht es an der Kippe, ob es in einen Geschlechterkampf geht, der für die betroffenen Kinder vollkommen entbehrlich ist, oder ob man den Anlass dieser Gesetzwerdung dazu nimmt, den Blick aufs Kind zu fokussieren. Das kommt auf den politischen Willen an, wo es hingeht. Wenn man klar machen kann, dass der gemeinsame Blick den Kindern zu gelten hat, wäre das eine Chance, eine Deeskalierung herbeizuführen.

http://www.salzburg.com/online/nachrichten/newsletter/Ein-Kampf-der-Geschlechter-ist-entbehrlich.html?article=eGMmOI8VfaWFM5gyhoBMXaLfHBbfBzdBsEnlUkR&img=&text=&mode= 

Hilfe/Hintergrund

Gemeinsame Obsorge – ein Leitfaden
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht
gemeinsame Obsorge für ein Kind zu vereinbaren. In diesem. Zusammenhang können viele Fragen ... Gemeinsame Obsorge bedeutet, dass nach einer Scheidung ...
www.kija.at/sbg/Broschueren/downloads/obsorge.pdf - Ähnliche Seiten
HELP.gv.at - Familie und Partnerschaft - Obsorge beider Eltern
Juli 2001 geschieden wurden, können nachträglich um eine gemeinsame Obsorge ansuchen, wenn beide diese Änderung wünschen. ...
Was heißt Obsorge?

Die elterliche Obsorge umfasst gleichsam zwei Seiten einer Medaille, nämlich im Innenverhältnis (d.h. im Verhältnis zum Kind) die Pflege und Erziehung sowie die Vermögensverwaltung des Kindes und im Außenverhältnis, also Dritten gegenüber, die Vertretung des Kindes durch seine Eltern (§ 144 ABGB).
In Österreich gilt bei ehelichen Kindern nach außen hin das Prinzip der Einzelvertretung, d.h., grundsätzlich istjeder Elternteil für sich allein berechtigt und verpflichtet, das Kind nach außen hin zu vertreten (§ 154 Abs. 1 ABGB). Seine Vertretungshandlung ist selbst dann rechtswirksam, wenn der andere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist – etwa das Kind ärztlich behandeln zu lassen, es an einer Schule anzumelden.

Die Obsorge der Eltern ist im österreichischen Recht also weniger eine gemeinsame als eine beiderseitige.
(Aus einem Artikel über die Evaluationsstudie zum KindRÄG 2001 v. Mag.a Judith Barth-Richtarz)

Was heißt “gemeinsame Obsorge”nach Scheidung / Trennung ?

Für die nach dem 30.06.2001 geschiedenen Paare bleibt die Obsorge beider Eltern ipso iure (von selbst/ohne weiteres) aufrecht. Es bedeutet, dass jedem Elternteil für sich allein das Recht eingeräumt wird, für das Kind zu handeln und dieses, etwa in Reisepass- oder Schulangelegenheiten, auch allein wirksam zu vertreten – d.h. die Zustimmung oder die Unterschrift des anderen Elternteiles ist nicht erforderlich.
Ausnahmen bestehen in wichtigen Angelegenheiten, wie Namensänderung des Kindes, Abschluss eines Lehrvertrages, Erwerb einer oder Verzicht auf eine Staatsangehörigkeit. Einzige Voraussetzung für die Regelung der gemeinsamen Obsorge ist die Vereinbarung der Eltern, bei welchem Elternteil sich das Kind hauptsächlich aufhalten soll. Dieser Elternteil muss aber auch immer mit der gesamten Obsorge betraut sein (hauptbetreuender Elternteil).

Abgehen von der gemeinsamen Obsorge 


Jede Änderung betreffend Obsorge wird über Antrag vom zuständigen Pflegschaftsgericht entschieden.
Für dessen Entscheidung ist – wie generell im Kindschaftsrecht - primär das Wohl des Kindes maßgeblich. Wesentlich ist also, ob die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Obsorge dem Kindeswohl abträglich ist. Dies kann immer nur im konkreten Einzelfall beurteilt werden. Sehr wesentlich ist der persönliche
Eindruck, den das Pflegschaftsgericht durch die Einvernahme der Kindeseltern und – bei entsprechendem Alter - auch des Kindes selbst gewinnt.


Von Dr.in Petra Kutis
Was ist unter einem hauptbetreuenden Elternteil zu verstehen?

Das Gesetz fordert zwingend eine Vereinbarung der Eltern über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes und ordnet weiters an, dass der Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich lebt (“hauptbetreuender Elternteil” oder auch “Domizilelternteil”) immer mit der gesamten Obsorge betraut sein muss.
Darin kommt die Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck, dem Kind ein “Heim erster Ordnung” zu sichern. Der Gesetzgeber bevorzugt also das sog. “Eingliederungsmodell” gegenüber dem “Wandel- und Wechselmodell”, bei dem das Kind abwechselnd etwa eine Woche beim Vater und eine Woche bei der Mutter lebt. Eine gleichmäßige Aufteilung des Aufenthaltes gibt es für den Fall, dass Vater und Mutter Teilbetreuung zugewiesen ist. Für die endgültige Wirksamkeit der elterlichen Vereinbarung
über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes ist die Genehmigung derselben durch das Gericht erforderlich. Das Gericht hat zu prüfen, ob die elterliche Vereinbarung dem Wohl des Kindes entspricht.
(Aus einem Artikel über die Evaluationsstudie zum KindRÄG 2001 v. Mag.a Judith Barth-Richtarz)

Obsorge bedeutet das Recht und die Pflicht der Eltern, ihr minderjähriges Kind zu pflegen, zu erziehen, sein Vermögen zu verwalten und es gesetzlich zu vertreten. Grundsätzlich sollten die Eltern darin einvernehmlich vorgehen.

Häufig wird ebenso eine Stellungnahme des Jugendwohlfahrtsträgers eingeholt. In besonders schwierigen Situationen kann auch die Einholung eines kinderpsychologischen Gutachtens erforderlich werden.
Missbraucht ein Elternteil die ihm aus der gemeinsamen Obsorge zustehenden Rechte, kann das auch ein Grund für eine Entziehung der Obsorge darstellen. Maßgeblich für diese Gerichtsentscheidung ist immer das Kindeswohl. Bestehende Obsorgeregelungen bleiben bis zur Entscheidung über die entsprechenden Anträge unberührt. 

Mögliche Obsorgevereinbarungen 

Anwendungsbereich:
Obsorgevereinbarung nach Scheidung usw. (§ 177(ABGB). Obsorgevereinbarung nach Trennung nicht verheirateter Eltern, die davor beide mit der Obsorge betraut waren (§ 167 Abs. 1 S 3 iVm § 177 ABGB).

Die Vereinbarung der Obsorge beider Eltern
• kann für beide ohne Einschränkung getroffen werden (§ 177 Abs 1 S 2 ABGB) oder
• kann für einen Elternteil auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt sein, z.B. Verwaltung bestimmter Vermögenswerte (§ 177 Abs 1 S 3 ABGB).
• Ein Hauptaufenthalt muss vereinbart werden. Der “Hauptaufenthaltselternteil” muss immer mit der gesamtenObsorge betraut sein (§ 177 Abs 2 ABGB).
• Soll sich ein uneheliches Kind nach Haushaltstrennung hauptsächlich im Haushalt des Vaters aufhalten, so muss auch dieser immer mit der gesamten Obsorge betraut sein. (Die Vereinbarung der Obsorge 
e i n e s Elternteils a l l e i n ist danach (auf Antrag bei Gericht) möglich.)
(Aus einem Artikel über die Evaluationsstudie zum KindRÄG 2001v. Mag.a Judith Barth-Richtarz)

Unterhalt bei gemeinsamer Obsorge

Derjenige Elternteil, der nicht mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, muss die materiellen Bedürfnisse des Kindes durch Natural- bzw. Geldunterhalt decken. Derzeit ist noch unklar, ob Gerichte einen gewährten Naturalunterhalt als Unterhalt anerkennen und dadurch der Geldunterhalt verringert wird.
Wenn das Kind über das übliche Besuchsrecht hinaus mitbetreut und mitversorgt wird, dann vermindert sich
der Unterhaltsanspruch des Kindes. Maßgeblich für die Verkürzung des Geldunterhaltes ist die Ersparnis eigener Aufwendungen (z.B. Taschengeld, Freizeitaktivitäten, Nahrung) des Elternteiles, der das Kind überwiegend betreut.
Es gibt aber bereits Erkenntnisse des OGH, in denen auch pauschale Abzüge ohne Ermittlung der tatsächlichen Ersparnis akzeptiert wurden. Aufwendungen für das Kind während der Besuchszeit – wie z.B. Kauf von Bekleidung - werden in der Regel als Geschenke qualifiziert und verringern nicht den Geldunterhalt.

Besuchsrecht bei gemeinsamer Obsorge

Grundsätzlich soll der persönliche Kontakt zwischen dem Kind und dem nicht im Haushalt lebenden Elternteil einvernehmlich durch beide Eltern und dem Kind geregelt werden (das Wohl des Kindes soll maßgebend sein – dieses Recht auf persönlichen Verkehr wird ja vom Gesetz als ausdrückliches Recht des
Kindes definiert). Der nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Elternteil kann auch sein Kind jederzeit sehen, d.h. z.B. vom Kindergarten oder von der Schule abholen, da die Obsorge formal auch das Recht
umfasst, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen.
Jeder Elternteil muss bei der Ausübung seiner Rechte und Erfüllung seiner Pflichten jedoch alles beitragen bzw. alles unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil fördert bzw. beeinträchtigt (Wohlverhaltensgebot).

Kann aber ein Einvernehmen über eine Besuchszeitregelung nicht hergestellt werden bzw. wird dieses Wohlverhaltensgebot verletzt, so können über Antrag die entsprechenden Verfügungen und Regelungen vom Gericht getroffen werden.
Mündige Minderjährige (d.s. alle Kinder ab 14 Jahren) haben das Recht, Anträge in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung und des Besuchsrechtes selbst zu stellen. Gegen deren Willen darf weder eine
gerichtliche Regelung des persönlichen Verkehrs erfolgen noch eine bestehende Regelung durchgesetzt werden.

Das Informations- und Äußerungsrecht bei alleiniger Obsorge:

Dem nicht obsorgeberechtigten Elternteil steht das Recht zu, in “wichtigen Angelegenheiten” des Kindes informiert zu werden und sich zu diesen äußern zu können. Solche wichtigen Angelegenheiten sind beispielsweise lebensbedrohende Erkrankungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Schulerfolg,
Schulversagen, Schulwechsel, Sprachferien im Ausland, Änderung des Vor- oder Familiennamens des Kindes, jede Änderung des Wohnsitzes etc..
Bei beharrlicher Verletzung der Informationspflicht bzw. bei missbräuchlicher Ausübung des Informations- und Äußerungsrechts, die das Kindeswohl ernstlich gefährden oder für den anderen Elternteil unzumutbare Belastungen darstellen, können über Antrag entsprechende Verfügungen und Aufträge vom Gericht erlassen werden.

Dr.in Petra Kutis, Mediatorin, juristische Mitarbeiterin in einer RA-Kanzlei,Beratung in Ehe-, Familien und Scheidungsfragen
http://www.alleinerziehende.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=93 
Österreichische Plattform für Alleinerziehende

Landstraßer Hauptstraße 33/2/19

1030 Wien

Tel.: +43 (0) 1 / 890 38 90

E-Mail: oepa@oepa.or.at 
Erläuterungen zum Begriff der sogenannten „Gemeinsamen Obsorge ...
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht
Der Begriff „gemeinsame Obsorge“ ist im Rahmen des österreichischen Rechtes höchst missverständlich. Obsorge. ABGB § 144. Die Eltern haben das minderjährige ...

PRESSESPIEGEL
Tauschgeschäfte rund um das neue Obsorgerecht - DiePresse.com - ‎25.03.2011‎
Gipfeltreffen. Heinisch-Hosek und Bandion-Ortner debattierten auch über neue Rechte für Patchworkeltern. Im Justizministerium reagierte man auf Wünsche der SPÖ-Ministerin wenig begeistert. Wien/Apa. Was macht man, wenn man sich nicht einig wird? ... 

Kinderpolitik beginnt ganz woanders - derStandard.at - ‎24.03.2011‎
Es gehe um "Kinderpolitik", behauptet Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, und nicht um "Frauen- oder Väterpolitik", und man möge das Thema der gemeinsamen Obsorge doch bitte "nicht zum Kampf der Geschlechter" machen. Gerne, Frau Ministerin! ... 

Erste Runde im Obsorge-Streit  - Wiener Zeitung - ‎24.03.2011‎
Wien. Die Verhandlungen über Änderungen im Familienrecht zwischen Justizministerin Claudia Bandion-Ortner und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek haben gestern begonnen. Knackpunkt ist vor allem das Thema gemeinsame Obsorge nach Scheidungen. ...
Familienrecht: Justiz gegen „Tauschgeschäft“  - Salzburger Nachrichten - ‎24.03.2011‎
Bis jetzt spitzten sich angepeilte Änderungen im Familienrecht auf die Frage zu: Soll es nach einer Scheidung künftig eine gemeinsame Obsorge beider Elternteile über die Kinder geben, auch wenn einer der beiden dagegen ist? Oder sollen die Gerichte ... 
Obsorge - Ministerinnen geben sich verschlossen  - Kleine Zeitung - ‎24.03.2011‎
Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (V) und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (S) haben sich nach der ersten Verhandlungsrunde zu Änderungen im Familienrecht Donnerstagnachmittag schweigsam gegeben. Wie das Gespräch inhaltlich verlaufen ist ... 
Kinderanwälte: Gemeinsame Obsorge wird überbewertet ... - 24. März 2011 
Wichtiger als die Obsorge beider Eltern seien begleitende Maßnahmen, meinen die Kinder- und Jugendanwälte - Sie plädieren für eine ...
Neue Vorschläge vor Obsorge-Verhandlung - Kleine Zeitung - ‎24.03.2011‎
Vor der ersten Verhandlungsrunde zu Änderungen im Familienrecht überhäufen einander Justizministerin Bandion-Ortner und Frauenministerin Heinisch-Hosek mit neuen Vorschlägen und Forderungen. Heinisch-Hosek möchte ua gleich neue Regelungen für ... 

Politischer Streit um das Sorgerecht  - nachrichten.at - ‎23.03.2011‎
Es gehe um das Wohl der Kinder: Mit diesem Argument versuchen sowohl Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (VP) als auch Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SP) in der Debatte um eine Reform des Familienrechts ihren jeweiligen Standpunkt zu ... 

Mehr Rechte für Stiefeltern - Kurier - ‎23.03.2011‎
Familienpolitik: Die ÖVP will die gemeinsame Obsorge neu regeln. Die SPÖ nutzt die Gespräche und will die Novelle breiter anlegen. Justizministerin Bandion-Ortner, ÖVP, machte es spannend: Rund 24 Stunden vor der für Donnerstag angesetzten ersten ... 
Ministerinnen starten Verhandlungen  - derStandard.at - ‎23.03.2011‎
Justizministerin Claudia Bandion-Ortner und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek starten am Donnerstagnachmittag die Verhandlungen über Änderungen im Familienrecht. Knackpunkt ist derzeit vor allem die gemeinsame Obsorge nach Scheidungen: ... 
Verhandlungen über gemeinsame Obsorge starten heute - APA OTS (Pressemitteilung) - ‎23.03.2011‎
Wien (OTS) - Heute beginnen die Verhandlungen zur möglichen Implementierung der gemeinsamen Obsorge in Österreich. Die Fronten zwischen Justizministerin und Frauenministerin scheinen verhärtet. FPÖ-Vizeparteiobmann NAbg. Norbert Hofer setzt sich für ... 
Obsorge-Verhandlungen Ministerinnen nach erster Runde wortkarg - dieStandard.at - ‎24.03.2011‎
Aug' in Aug' für und wider die "Automatik" bei der Gemeinsamen Obsorge: Bandion-Ortner und Heinisch-Hosek rechnen beide nicht mit einer Einigung in der ersten Verhandlungsrunde. Wien- Justizministerin Claudia Bandion-Ortner und Frauenministerin ... 
Ministerinnen starten Obsorge- Verhandlungen - Vienna Online - ‎23.03.2011‎
Justizministerin Bandion- Ortner und Frauenministerin Heinisch- Hosek starten Donnerstagnachmittag die Verhandlungen über Änderungen im Familienrecht. 9 Kommentare Knackpunkt ist derzeit vor allem die gemeinsame Obsorge nach Scheidungen: Bandion- ... 

Obsorge: Bischof Küng stellt sich hinter Justizministerin - Kathweb - ‎09.03.2011‎

St. Pölten (KAP) "Familienbischof" Klaus Küng stellt sich im Blick auf die Neuregelung der Gemeinsamen Obsorge hinter den Entwurf von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner. Die vorliegende Neufassung stelle "mitnichten die Grundlage zu mehr Streit" ... 

zu Obsorge: Verordnete Gemeinsamkeit geht zu Lasten der Kinder - gruene.at - ‎10.03.2011‎

Familiensprecherin Daniela Musiol, teilt die Kritik der Arbeitsgruppe Sorgepflicht für Kinder, die heute am Entwurf von Justizministerin Bandion-Ortner zur Neuregelung von Besuchsrecht und Obsorge geäußert wurde. "In der Debatte um die verpflichtende ... 
Gemeinsame Obsorge: Frauenring gegen Automatik - news.ORF.at - 12. Febr. 2011 
Der Frauenring, Dachorganisation österreichischer Frauenorganisationen, lehnt eine Automatik bei der gemeinsamen Obsorge sowohl nach ...

Kinderfreunde: Gemeinsame Obsorge als "Regellösung" mit Ausnahmen ... - 10. Febr. 2011 
SP-Ackerl will deutsches Modell diskutieren - Justizministerin nun optimistisch, dass auch Frauenministerin einlenkt.
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